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Zweite Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Berufserlaubnis 

und Berufsausübung in den mittleren medizinischen 
Berufen sowie medizinischen Hilfsberufen.
— Niederlassungserlaubnisse für mittlere 

medizinische Berufe —
Vom 4. Mai 1955

Auf Grund der §§ 14 und 21 der Verordnung vom 
17. Februar 1955 über die Berufserlaubnis und Berufs
ausübung in den mittleren medizinischen Berufen sowie 
medizinischen Hilfsberufen (GBL I S. 149) wird zur 
Durchführung des § 8 der genannten Verordnung folgen
des bestimmt:

§ 1
(1) Hebammen, Masseure und Heilgymnasten, die 

in eigener Praxis niedergelassen sind, müssen eine be
sondere staatliche Niederlassungserlaubnis besitzen.

(2) Soweit eine solche Tätigkeit gemäß Abs. 1 nach 
den bisher geltenden Bestimmungen hauptberuflich aus
geübt wird, gilt die Niederlassungserlaubnis als erteilt

(3) Die Ausübung der Praxistätigkeit im Umherziehen 
oder durch Zweigstellen ist nicht gestattet.

(4) Massage- und Heilgymnastikbetriebe und ihre 
Zweigstellen, die bei Inkrafttreten dieser Durchfüh
rungsbestimmung bereits bestehen, können im bisheri
gen Umfang weitergeführt werden und sind gemäß § 2 
Abs. 1 nachzuweisen. Mit Erlöschen oder Zurücknahme 
der Niederlassungserlaubnis erlöschen auch Zweig
stellen.

§ 2
(1) Die bisherige rechtmäßige haupt- und nebenberuf

liche Berufsausübung in eigener Praxis und der Ort, für 
den die Niederlassungserlaubnis erteilt wurde (§ 3 
Abs. 2), ist binnen drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Durchführungsbestimmung bei der Abteilung 
Gesundheitswesen des Rates des Kreises nachzuweisen.

(2) Nebenberufliche Tätigkeiten fallen innerhalb sechs 
Monaten, spätestens bei Überprüfung des Nachweises 
der rechtmäßigen Tätigkeit (Abs. 1), weg.

(3) Bei Vorliegen oder Übernahme eines hauptberuf
lichen Beschäftigungsverhältnisses im staatlichen Ge
sundheitswesen kann ausnahmsweise eine widerrufliche 
nebenberufliche Niederlassungserlaubnis erteilt werden, 
wenn dies nach den örtlichen Verhältnissen für eine 
ausreichende medizinische Versorgung der Bevölkerung 
unbedingt erforderlich ist. Diese nebenberuflichen 
Niederlassungen werden nicht mit Auflagen erteilt.

§ 3
(1) Zuständig für die Entscheidung über die Nieder

lassungserlaubnisse ist die Abteilung Gesundheitswesen 
des Rates des Bezirkes. Die Zuständigkeit richtet sich 
nach dem Ort der Praxistätigkeit.

(2) Eine Niederlassungserlaubnis wird für einen be
stimmten Ort bzw. Ortsteil erteilt

(3) Wird ein bestimmter Praxisort im Sinne § 2 Abs. 1 
nicht nachgewiesen, so ist dieser durch die Abteilung 
Gesundheitswesen des Rates des Kreises festzusetzen.

(4) Niederlassungserlaubnisse werden nach dem vom 
Ministerium für Gesundheitswesen bestimmten Muster 
erteilt

§ 4
(1) Niederlassungserlaubnisse werden erteilt entspre- 

hend den Bedürfnissen der Bevölkerung unter Berück-
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sichtigung der -Durchführung und Verbesserung der not
wendigen medizinischen Versorgung durch Einrichtungen 
des staatlichen Gesundheitswesens.

(2) Für Hebammen ist ein bestimmter Versorgungs
bereich durch die Abteilung Gesundheitswesen des 
Rates des Kreises festzulegen, um für jede Schwangere 
eine ordentliche Hebammenhilfe zu gewährleisten. Die 
Versorgungsbereiche sind unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse und in Anlehnung an die Ge
burtenzahlen so festzulegen, daß für jede Hebamme eine 
ausreichende Tätigkeit möglichst gewährleistet wird 
ünd die anfallende Geburtenzahl auf dem Lande un
gefähr 60 und im Stadtgebiet 100 Geburtenfälle jährlich 
nicht übersteigt. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß auch 
im staatlichen Gesundheitsdienst tätige, angestellte Heb
ammen in einem bestimmten Versorgungsbereich Haus
entbindungen durchführen. Die Hebammen melden 
vierteljährlich den Umfang der Hebammentätigkeit an 
die Abteilung Gesundheitswesen des Rates des Kreises. 
Diese Versorgungsbereiche können verändert werden.

(3) Auch für Masseure und Heilgymnasten kann, 
wenn dies die gleichmäßige Verteilung der medizini
schen Versorgung entsprechend den örtlichen Verhält
nissen erfordert, ein bestimmter Versorgungsbereich zu
gewiesen werden. Der Versorgungsbereich kann ver
ändert werden.

§ 5
(1) Die Niederlassungserlaubnis ist zu versagen,
a) wenn in dem Versorgungsgebiet, in dem sich der 

Antragsteller niederlassen will, eine ausreichende 
Versorgung gesichert ist oder gesichert werden 
kann, wobei auch das Verhältnis zum Stand der 
Versorgung in anderen Versorgungsgebieten zu be
rücksichtigen ist;

b) wenn es sich um die erste Niederlassung handelt 
und ein entsprechender Arbeitsplatz im staatlichen 
Gesundheitswesen nachgewiesen wird;

c) wenn eine Berufsberechtigung nicht vorliegt oder 
ein Verbot zur Berufsausübung oder Ausübung 
einer eigenen Praxis erlassen ist oder wenn auf die 
Berufsausübung verzichtet worden ist oder diese 
ruht.

(2) Die Niederlassungserlaubnis kann versagt werden,
a) wenn auf Grund von Tatsachen, insbesondere auch 

strafbaren Handlungen oder wiederholten Ver
stößen gegen die Berufspflichten Bedenken be
stehen, dem Antragsteller die Ausübung einer 
eigenen Praxistätigkeit anzuvertrauen;

b) solange die Berufsberechtigung zweifelhaft ist oder 
ein Verfahren wegen Zurücknahme der Berufs
berechtigung läuft;

c) wenn die ordnungsgemäße Ausübung der Praxis
tätigkeit nicht gesichert erscheint;

d) wenn es sich um eine nebenberufliche Praxis
tätigkeit handelt.

(3) Vor der Entscheidung über die Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis ist die Stellungnahme des Be
zirksvorstandes der Gewerkschaft Gesundheitswesen 
und der Bezirksverwaltung der Sozialversicherung ein
zuholen.

(4) Dem Antrag auf Erteilung der Niederlassungs
erlaubnis sind beizufügen:

a) die staatliche Anerkennung;
b) ein kreisärztliches Zeugnis über die gesundheitliche 

Eignung des Antragstellers zur Ausübung der Be
rufstätigkeit in eigener Praxis;


